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Das Schicksal des deutschen Reichsschulgesetzes*

Es. ist gar nicht verwunderlich, dass die heftig-
sten Kulturkämpfe im Grunde genommen

Kämpfe um Erziehung und Unterricht
sind. Denn hier werden die Schlachten um die

Zukunft geschlagen, und jene Mutter hatte sicher-

lich rechtz wenn sie sagte, man solle nicht nur um

gute Priester beten, sondern auch um gute Lehrer,
denn das Herz der Schule und der Schulerziehung
sei der Lehrer. Der Kampf um die Schule ist dem-

nach in erster Linie ein Kampf um den Lehrer.
Aber auch die gesetzlichen Grundla-

gen für das Schulwesen sind heiß umstritten, weil
sie die ganze weltanschauliche Einstellung des Vol-
kes widerspiegeln.

Zu dieser Ueberzeugung kommt man namentlich

*) Wer sich über diese Frage näher orientieren will,
ziehe das Werk zu Nate: „Der Kampf um das
Reichs schul g csetz", von Dr. W. Offenstem. Ber.
lag Kathol. Schulorganisation Deutschlands, Düsseldorf
1328. — Vorstehender Artikel dürfte angesichts der
neuen Ministerkrisis in Deutschland vermehrte Beach-
tung finden.

auch, wenn man die schulpolitischen Strömungen
des Auslandes etwas genauer betrachtet.

Deutschland sieht in seiner neuen, republi-
konischen Verfassung von 1919 ein allgemein ver-
kindliches Reichsschulgesetz vor. Aber bis
heute hat es noch nicht Gestalt angenommen. Schon
1921 entwarf der Sozialist, Staatssekretär Hein-
rich Schulz eine Vorlage; unterzeichnet war sie vorn
damaligen Reichsinnenminister Koch. Sie kam

nicht über dieses Stadium hinaus. Gleich von
Anfang an drehte sich die Hauptfrage darum, ob

die Schularten Gemeinschaftsschule (Simultan-
schule), Bekenntnisschule und weltliche (völlig kon»

fessionslose Schule) gleichberechtigt nebeneinander-
stehen sollten, oder ob die Gemeinschaftsschule die

normale Volksschule werden sollte. Für die Gleich-
stellung aller drei Schultypen traten ein die

Deutschnationalen, das Zentrum, die Bayrische
Volkspartei und die Deutsche Volkspartei. Ur-
sprünglich hatten auch die Demokraten zum Haupt-
grundsatze ihre Zustimmung gegeben: „In der Be-
kenntnisschule werden Kinder des gleichen Bekennt-'
nisses von Lehrern ihres Bekenntnisses im Geiste
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dieses Bekenntnisses unterrichtet und erzogen,"
Bald aber zogen sie ihre Unterschrift zurück und
stellten sich an die Seite der Sozialdemokraten, die

im besten Falle noch die Simultanschule annehmen,
viel mehr Neigung aber zur völlig konfessionslosen

Schule zeigen.
Es standen sich also zwei Hauptrichtungen

gegenüber: die Anhänger des Schul zwange s

für die Gemeinschaftsschule und die

Verfechter des Toleranzgedankens, die

jeder Konfession die Freiheit lassen und des-

gleichen auch den Konfessionslosen,

Zu dieser ersten Hauptfrage gesellte sich noch

eine zweite, die Frage der Staatshoheit in
der Schule. Die freisinnig - sozialistische Weltan-
schauung beansprucht für den Staat das adsolute

und ausschliefzliche Aufsichtsrecht, unter Ausschluss
der Kirche und des Elternhauses. Soweit konnten
die Freunde der Schultoleranz, der Konfessions-
schule, sich nicht vergeben, Sie mußten für Kirche
und Elternhaus die naturgemäßen und geschicht

sich begründeten Rechte geltend machen. Allein
hier mar die Front der Anhänger der Bekenntnis-
schule viel weniger einheitlich und geschlossen als
im ersten Hauptpunkte. Daß die Religionsgemein-
schaften für den Religionsunterricht in den Simul-
tanschulen allenfalls maßgebend sein sollen, das

leuchtete ihnen ein. Aber daß die Kirche die Pflicht
hat, nicht nur über den Schulgeist während den

zwei Religionsstunden in der Woche zu wachen,
sondern auch über die andern 26 Schulstunden, das
wollten gar viele nicht einsehen, sind doch kann
in M „neutralen" Schulstunden unendlich viel mehr
niedergerissen werden, als in den zwei Religions-
stunden aufgebaut zu werden vermag. In den

protestantischen Kreisen, auch wo die Freunde der

Konfessionsschule noch verhältnismäßig zahlreich
sind, kann man sich die Ausübung der kirchliche»
Gewalt nicht anders als durch den Staatsbeamten
denken, weil der Protestantismus von jeher sick

auf Staatskrücken bewegte und als „Etaatskirche"
der weltlichen Macht ausgeliefert war. Eine Lehr-
autorität gibt es im Protestantismus nicht, darum
siegt ihm auch nichts daran, wer die Aufsicht über
den sittlich-religiösen Geist der Schule führe. Wenn
der Staat dies besorgt, ist der „Landeskirche" eine

Mühe abgenommen. Der protestantische Grundsatz
der absoluten Lehrfreihcit muß zwar konsequenter-
weise jede kirchliche (auch protestantisch - kirchliches

Aufsichr ablehnen, also auch die Staatsaufsicht,
insofern diese sich auch aufs religiöse Gebiet er-
strecken sollte. Aber diese Konsequenz vermag sick

praktisch nicht durchzuringen.

So bestand die Einheitsfront für die Schul-
tolcranz und das daraus sich ergebende Aufsichts-
recht der Kirche und des Elternhauses — in Ber-

bindung mit dem Staat bald nicht mehr, und
die Anhänger des Simultanschulzwanges mit aus-
schließlichem Aufsichtsrecht des Staates vermochten
gerade aus den Reihen der Deutschnationalen und
der Deutschen Volkspartei (früher Rational- j

liberale) ihre Reihen zu stärken.

Im September 1925 brachte Reichsminisler
Schiele einen neuen Entwurf zum Reichsschui-
gesetz ein. Er wurde aber bald wieder zurückge-

zogen, da er den einen zu weit, den andern zu

wenig weit ging. Den katholischen Forderungen
entsprach er nicht, mehr berücksichtigte er die ortho-
doxen Protestanten. Er beschränkte sich auf zwei ^

Hauptabschnitte: u) Antragsrecht der Erziehungs-
berechtigten auf Bekenntnisschulen, Weltanschau-
ungsschulen, weltliche Schulen (nach Art. 146 II,
der Reichsverfassung): I,) Religionsunterricht (Art,
149.). Die Simultanschule war im Entwurf nicht

genannt: an deren Stelle nahm die Weltanschau
ungsschule einen breiten Raum ein, Sie sollte

offenbar die sehr verschiedenen protestantischen Be-
kenntnisse unter einen Hut bringen, auch allen ^

außerkirchlichen Weltanschauungen genügen, trotz-
dem es weder in Deutschland noch anderwärts eine

zu einer Einheit zusammengeschlossene Weltan-
schauung gibt außer der katholischen Kirche. Ueber
das Ziel der Schulerziehung sagt der Entwurf
nichts, das wichtige Gebiet der Privatschule wurde
auch nicht erwähnt.

Ein dritter Entwurf datiert vom 1-'.

Juli 1927 und trägt die Unterschrift des Reichs-
ministers des Innern v. Keu dell. Seine Ent-
stehung verdankt er der Regierungskrise Ende
1929, als darauf die Rechtsparteien, die Deutsche
Volkspartei und das Zentrum die Regierung, über-
nahmen. In den von den Regierungsparteien auf-
gestellten gemeinsamen Richtlinien hieß es u, a,:
„Erlaß eines Reichsschulgesetzes unter Wahrung
der Gewissensfreiheit und des Elternrechte?,

grundsätzliche Gleichstellung der in s

Art. 146 der Reichsverfassung vorgesehenen drei
Schularten, Sicherung des Religionsunter
richte? (Art, 149)."

Am 9. Februar 1927 verlas Reichskanzler Dr,
Marr im Reichstag die Regierungserklärung,
worin auch das Reichsschulgesetz genannt wurde
„Wenn wir in diesem Zusammenhange einen Blick
zurückwerfen in die deutsche Vergangenheit, so

sehen wir, daß unsere ganze heute bestehende Kul-
tur auf christlicher Grundlage erwachsen ist. Aus
diesem Mutterboden heraus muß sich der Geist des

deutschen Volkstums immer wieder erneuern, Sol-
che Eedankengänge werden ihre Auswirkung sin-
den bei dem von der Reichsregierunq in Aussicht

genommenen Reichsschulgesetz. Grundlage dieses

Gesetzes ist die Reichsverfassung. Nach deren
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Wortlaut und Sinn müssen die Freiheit des Gewis-
sens und die Rechte der Eltern gewahrt und die

Erteilung des Religionsunterrichtes in Kcberein-

stimmung mit den Grundsätzen der betreffenden
Religionsgemeinschaft unbeschadet des Aufsichts-
rechtes des Staates gesichert werden. Auch ist für
eine grundsätzliche Gleichstellung der in Art, 149

der R. V. vorgesehenen Schularten zu sorgen".
Unmittelbar darauf ließ die Deutsche Volks-

Partei (Nationalliberale), die doch a uch Regie-
rungspartei war, im Reichstag erklären, sie allein
vertrete den liberalen Gedanken in der Regierung
und müsse daran erinnern, daß die Schule eine

staatliche Ginrichtung sei, worauf der Zentrumsfüh-
rer v. Euêrard die Ausfassung, als sei die Schule
Staatsmonopol, mit aller Deutlichkeit ablehnte.
Auch im Ministerium vertraten die Vvlkspartei
Minister Stresemann und Curtius den liberalen
Standpunkt, namentlich mit Rücksicht auf die schon

bestehenden Simultanschulen in Baden und Hessen,

Der v, Keudell'sche Entwurf umschreibt im >.

Hauptabschnitt Aufgaben, Formen und Kennzei-
chen der Volksschule und bestimmt als Ziel und

Aufgabe (8 1): „Alle deutschen Volksschulen
haben die gemeinsame Aufgabe, die schulpflichtige
Jugend durch Unterricht auf der Grundlage des

deutschen Kulturgutes zu körperlicher und geistiger
Tüchtigkeit heranzubilden und sie in Unterstützung.
Ergänzung und Fortführung der elterlichen Er-
ziehung zu sittlich wertvollen Menschen und

zu Staatsbürgern zu erziehen, die fähig und bereit
sind, der deutschen Volksbereitschast zu dienen
In allen Volksschulen ist darauf Bedacht zu neh-
men, daß die Empfindungen Andersdenkender nicht
verletzt werden,"

Nach H' 2 sind als For m e n der deutschen
Volksschule vorgesehen: a) die nach Bekenntnissen
nicht getrennte Volksschule (Gemeinschaftsschule),
b> die Bekenntnisschule, >) die bekenntnisfreie
Schule (weltliche oder Weltanschauungsschule»,
Ueber die Gemeinschaftsschule wird in
8 3 gesagt, sie stehe grundsätzlich allen Kindern of-
sen, erfülle die Unterrichts- und Erziehungsaufga-
den auf religiös-sittlicher Grundlage ohne Rücksicht
auf die Besonderheiten einzelner Bekenntnisse und
Weltanschauungen, Der Religionsunterricht ist für
alle Klassen ordentliches Lehrfach. Er wird nach

Bekenntnissen getrennt erteilt. Bei der Anstellung
der Lehrer ist die Gliederung der Schüler nach Be-
kenntnis und Weltanschauung tunlichst zu berück
sichtigen, — tz 4 umschreibt die Bekenntnis-
ich u le, Voraussetzung für die Errichtung einer
Bekenntnisschule ist, daß eine öffentlich rechtlich
anerkannte Religionsgemeinschaft zur Pflege ihres
Bekenntnisses sie verlangt. Aus besondern Grün-
den können ihr auch Kinder anderer Bekenntnisse

eingeschult werden, ohne daß sie deswegen den

Charakter der Bekenntnisschule verliert. Die Be-
kenntnisschulen werden in evangelische, katholische
und jüdische unterschieden, Jede hat ihre Unter-
richts- und Erziehungsaufgaben gemäß ihrem
Glauben zu erfüllen, Lehrpläne und Lehrbücher
sind der Eigenart der Schule anzupassen! im Leben
der Schule sind die dem Bekenntnis eigenen reli-
giösen Uebungen und Gebräuche zu pslegen, Der
Religionsunterricht ist für alle Klassen ordentliches
Lehrfach. Es dürfen hauptsächlich nur solche Lehr-
kräfte angestellt werden, die dem Bekenntnis der
Kinder (oder einem verwandten Bekenntnis) ange-
hören, — Tin die b e k e n n t n is f r e i e (weltliche
oder Weltanschauungss-Schule werden nach 8 k>

die Kinder verwiesen, deren Eltern dies wünschen,
gleichviel, ob sie einem religiösen Bekenntnis ange-
hören oder nicht, Religionsunterricht wird nicht er-
teilt, dagegen Weltanschauungsunterricht, sofern
mindestens zwei Drittel der Kinder (bezw, der
Eltern» diesen verlangen. Dagegen kann gegen Wil
len der Eltern kein Kind zur Teilnahme an diesem

Weltanschauungsunterricht verhalten werden.
An der bekenntnisfreien Schule können Angehörige
jedes Bekenntnisses sowie Bekenntnislose als Leh-

rer angestellt werden. Lehrer, welche die Voraus-
setzung für die Anstellung an einer Bekenntnis
schule erfüllen, dürfen nicht gegen ihre» Willen an
einer bekenntnisfreien Schule verwendet werden.

Der II. Hauptabschnitt regelt die E i n rich -

t u n g und U m w a n dlu n g der Schulformen
(8 6—12). In 8 ^ wird bestimmt, daß die Er-
ziehungsberechtigten von wenigstens 49 schulpflich-
tigen Kindern einen Antrag auf Errichtung einer
bestimmten Schulform stellen tonnen, und dem An
trag hat die zuständige Behörde nachzukommen,
wenn in der Gemeinde die betreffend-- vschul-
form noch nicht oder nicht in genügender
Anzahl sich vorfindet <8 9), Die Umwandlung einer
Schulsorm in eine andere hat zu erfolgen, wenn
wenigstens Zwcidrittel der Kinder (bezw. der

Ellern) dies verlangen (8 19).
Der Abschnitt III befaßt sich mit der Schul-

a u f s i cht, die dem Staate übertrogen ist. In
Schulen, wo Religion ordentliches Schulfach ist, ist

- je ein Vertreter der entsprechenden Religionsge-
meinschaft von Amtes wegen Mitglied der Schul-
aufsieht. „Bei der Besetzung der Stellen der un-
mittelbaren fachmännisch vorgebildeten Schulauf-
sichtsbeamten ist auf die Art der ihnen unterstellten
Schulen Rücksicht zu nehmen."

Ein besonderer Abschnitt (IV.) ist dem R e -

ligionsunterricht gewidmet. 8 14 be-

stimmt: „Der Religionsunterricht wird von einem
Angehörigen der betr. Religionsgemeinschaft in
Uebereinstimmung mit ihren Grundsätzen unbescha
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det des Aufsichtsrechtes des Staates erteilt." —
„In den Gemeinschafts- und Bekenntnisschulen ist

für Bekenntnisminderheiten Religionsunterricht als
ordentliches Lehrfach einzurichten, wenn durch-
schnittlich mindestens 12 Kinder des betreffenden
Minderheitsbekenntnisses in der Schule vorhanden
sind, die am Religionsunterricht teilnehmen."
<8 14, 2) — Weiter wird bestimmt, dass bei Auf-
stellung der Lehrpläne und Mahl der Lehrbücher
das Mitspracherecht der betreffenden Neligionsge-
meinschaft gewahrt sei, desgleichen bei der Zahl
der wöchentlichen Neligionsstunden. Nach 8 15

ist privater Religionsunterricht zulässig, sofern die

gesetzliche Schülerzahl für den obligatorischen Neli-
gionsunterricht nicht erreichbar wird. — Die Auf-
ficht über den Religionsunterricht führen vom
Staate ernannte, aber von der zuständigen Re-
ligionsgemeinschast vorgeschlagene Beamte.

Der fünfte Abschnitt nennt die Rechtsmittel,
der sechste umschreibt die Uebergangs- und

Schlussbestimmungen. Für Baden, Hessen

und Hessen-Nassau ist die Umwandlung der be-

stehenden Simultanschule in andere verlangte
Schulformen spätestens fünf Jahre nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes vorzunehmen.

Das ist in knappen Umrissen der Inhalt des

neuen Entwurfes, der es auch nicht viel weiter ge-
bracht hat als seine Vorgänger. Die ganze Linke
lehnte ihn schroff ab, von den Kommunisten weg
bis zur Deutschen Volkspartei. Während Kom-
munisten und Sozialisten die rein weltliche (konfes-

sionslose) Schule als Hauptschulform fordern, er-
blicken die Demokraten (früher Freisinnige Vereint-
gung, wie bei uns etwa die Iungfreisinnigen) und
Deutsche Volkspartei ihr Ideal in der Simultan-
schule als einzig zulässiger Schulform mit Religions-
unterricht, und dabei mit Staatsschulmonopol (also

Unterdrückung der Privatschule und der Bekennt-
nisschule). In der preussischen Negierung wurde ein

Gegenentwurf ausgearbeitet, der die Simultan-
schule als Norm aufstellt und die übrigen Schul-
arten, namentlich die Bekenntnisschule mit erschwe-
renden Hindernissen belastet. Auch werden den ein-
zelnen Ländern in Schulfragen grössere Voll-
machten zuerkannt als im Reichsentwurf. In den

allermeisten Fällen würde das zum Nachteil
der Katholiken geschehen, die mit Ausnahme
von Bayern nirgends über eine sichere Mehrheit
verfügen, auch in Baden nicht, wo Freisinn und

Sozialisten gemeinsame Sache machen.

Der v. Keudell'sche Entwurf kam im Herbst
1927 an den R e i ch s r a t, der alle neuen Ge-
setzesvorlagen in erster Instanz zu prüfen hat. Der
Reichsrat ist die Vertretung der Länder bei der

Reichsgesetzgebung: er setzt sich aus 68 Mitgliedern
zusammen, die in ihrer grossen Mehrheit dem Ent-

wurf nicht günstig gesinnt sind. So wurde die Vor-
läge in der begutachtenden Reichsratskommission
meistens nach den preussischen Vorschlägen umge-
staltet, die Simultanschule in den Vordergrund ge-
stellt, die Schulaufsicht so umschrieben, dass ein
Land ohne viel Umwege über die Konfessionsschu-
len konfessionslose Aufsichtsbeamte oder Anhänger
einer andern Konfession setzen kann, um so gleich
von Anfang den Konfessionen das Leben ihrer
Schulen möglichst sauer zu machen. — Als in der

Vollversammlung des Reichsrates der so umgestal-
tete und abermals frisierte Entwurf zur Abstim-
mung kam, wurde er mit 37 gegen 31 Stimmen
abgelehnt, nicht der Entwurf der Reichsregierung,
sondern der umgeänderte Entwurf des Reichsrates.

So kam dann die Regierungsvorlage vor den

Reichstag (Ende Oktober 1927), der ihn dem

Bildungsausschuss überwies. Die wesent-
lichsten Aenderungen, die der Ausschuss am Enî-
wurf vornahm, berühren vorab das Ziel der
Volksschule, wo als weitere Aufgabe die Pflege
des deutschen Volkstums und der Volks- und Völ-
kerversöhnung hinzugefügt wurde. Bei der Be-
kenntnisschule wurde verlangt, dass die betreffende
Konfession im zuständigen Lande öffentlich-rechtlich
anerkannt sein müsse. Auch dürfe durch die reli-
giösen Uebungen usw. der Unterricht im ganzen
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Und schliess

lich solle auch den Lehrern an Bekenntnisschulen
das verfassungsmässige Recht gewahrt bleiben. Des-
gleichen kann der Lehrer an konfessionslosen Schu-
len nicht zur Erteilung eines (konfessionslosen)
Weltanschauungsunterrichtes gezwungen werden.
Nach 8 9 kann eine andere Schulform er-
richtet werden, wenn die beantragte Schulform
nicht oder nicht in einer ausreichenden Anzahl von
Schulen in der Gemeinde vertreten ist, und wenn
in der Gemeinde ein geordneter Schulbetrieb nicht
beeinträchtigt wird, wenn die beim Inkraft-
treten dieses Gesetzes in einer Gemeinde bestehende

Entwicklungshöhe der Schulen nach Auf-
bau und Zahl der Klassen und Unterrichtseinrich-
tungen nicht verbleibt oder wesentlich h e r a b ge -

mindert wird (Kautschukparagraph!) — Wich-
tig auch ist folgende neue Bestimmung betreffend
Errichtung neuer Schulen (8 12 b): „Von Am-
tes wegen einzurichtende neue Schulen sind als

Gemeinschaftsschulen einzurichten, soweit
nicht die Erziehungsberechtigten der Mehrheit der-

jenigen Kinder, die der neuen Schule zugeführt
werden sollen, eine andere Schulsorm beantragen."
Die Schulaufsicht wurde dahin abgeschwächt, dass

bloss „nach Möglichkeit" auf das Bekenntnis Rück-

ficht zu nehmen sei. Bei der Aufsicht über den Re-
ligionsunterricht wurde der Ortsgeistliche als zu-
ständige Oberinstanz ausgeschaltet und hinzu-
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gefügt: „Die Religionsgesellschaften und ihre Ver-
Ireter haben gegenüber den Lehrern, die Religions-
unterricht erteilen, keine Befugnisse der Dienstauf-
ficht." (8 16, 2.) — Bei den Uebergangsbestim-

mungen ist (in 8 18, 2) gesagt, es seien bei In-
krafttreten des Gesetzes vorhandene Bekenntnis-
schulen in Gemeinschaftsschulen umzu-
wandeln, wenn die Mehrheit der Kinder (bezw.

der Erziehungsberechtigten) sich dafür aussprechen.

Wenn in den letzten fünf Iahren in Konfessivns-
schulen die betreffende Konfession durchschnittlich
weniger als 51 Prozent der gesamten Schülerzahl
aufweist, sind sie à Simultanschulen zu vereint-

gen. — Andere neue Bestimmungen regeln die Er-
richtung von Hilfs- und Sonderklassen und Schulen
für Anormale. — Eine schwerwiegende Bestim-
mung erhielt der Schlutzartikel 20: „In den Ge-
bieten des Reichs, in denen eine nach Bekennt-
nissen nicht getrennte Volksschule gesetz-

lich oder nach Herkommen besteht, verbleibt
e-z bei dieser Rechtslage." Damit wurde die Ein-
führung der Bekenntnisschule in Baden, Hessen

und Nassau und in vielen Städten' zum vornherein
verunmöglicht.

Der so durchberatene Entwurf wurde im Bil-
dungsausschutz nur mit 15 gegen 13 Stimmen an-
genommen. Für die Katholiken bedeutete jede Ab-
änderung eine Verschlechterung: durch die 88 9 und
2t) bekam jedes Land die Vollmacht, die katholi-
schen Minderheiten zu erdrosseln. Alle weitern
Verhandlungen blieben erfolglos! zur Beratung im
Reichstage kam es nie, wohl aber zu einläßlichen
Aeußerungen der Parteien über die Ursachen des

Zusammenbruches. Namentlich die Deutsche Volks-
Partei mutzte sich von den andern Regierungspar-
teien sagen lassen, datz sie ihr Wort gebrochen und
mit der Opposition gemeinsame Sache gemacht
habe. Die Deutsche Vvlkspartei hat durch ihren
Abgeordneten Dr. Runkel an einer Volksversamm-

lung in Eisleben erklärt: „Kein Schulgesetz im
Sinne irgend einer kirchlichen Richtung, die uns
vom Zentrum als Exponenten der römischen Kirche
zugestellt wird! Es handelt sich um eine Stellung-
nähme a n t i k i r ch l i ch e r Art. Das, was wir
wollen, ist nur die Fortsetzung des großen Kampfes,
den wir seit Luther gegen die Vergewaltigung der

evangelischen Kirche von feiten der römischen Kirche
führen. Wir wollen kein klerikales Gesetz haben
im Sinne des ocxlox iurrs cmnoniol vom
Jahre 1917. Es handelt sich um die absolute Mo-
bilisierung des zentralkatholischen Gedankens. Mir
werden in diesem Kampfe das Gewissen unter die

Verantwortung gegenüber dem Vaterlande und

dem evangelischen Glauben stellen." — Deutlicher
kann der Kulturkampfpolitiker à la Bismarck ge-
genüber den Katholiken sich kaum ausdrücken.

Datz der ganz links marschierende Deutsche

Lehrerverein über den Fall des Entwurfes jubelte,
ist leicht begreiflich. Er steuert mit vollen Segeln
einer völlig konfessionslosen Staatsschule zu.

Die Reichstagsneuwahlen vom letzten Frühling
und die Neubildung der Regierung, mit den So-
zialdemokraten an der Spitze, drängten das Reichs-
schulgesetz in den Hintergrund. Außenpolitische
Angelegenheiten aller Art und schwere wirtschaft-
liche Krisen im Innern beanspruchten die ganze

Kraft der Regierung, die ohnehin keine festgefügte
Mehrheit im Rücken hat. — Das Reichsschulgesetz

mutz also neuerdings auf sich warten lassen Wohl
hat auch der gegenwärtige Reichskanzler, der So-
zialist Hermann Müller, wiederholt davon gespro-
chen; nach seinen Aeußerungen würde der neue

Entwurf die Staatsschule auf „neutraler" Grund-
läge mit Gewährleistung des verfassungsrechtlich
zugesicherten Religionsunterrichtes und der Gewis-
sensfreiheit unter Berücksichtigung der Elternrechte
als Norm aufstellen. I. T.

Schulnachrichten
Totcnllagc. In Einsiedet» starb, 9t) Jahre alt, der

proste Kunsthistoriker Dr. Albert Kühn ci.
5. L.. eine Zierde des hochangesehcncn Stiftes. - In
Luzcrn wurde am 11. Februar Hochw. Herr A l.

Hartmann, Religionslchrcr und Schulinspektor,
zur ewigen Ruhe gebettet. — In Sempach begruben
sie am 7. Februar Hrn. Gemeindeschreibcr Ios..
Bücher, ehemals Lehrer und Schulinspcktor. — Wir
hoffen, in einer nächsten Nummer diesen drei so vcr-
schieden wirkenden Männern — die aber doch alle im
Dienste derselben großen Idee, der katholischen Kirche
standen, — einen Nachruf widmen zu können.

Luzern. Konfcrenzkreis Cntlebuch. Der Regie-
rungsrat ernannte zum Bezirksinspektor dieses
Kreises (als Nachfolger des hochw. Herrn Pfarrer Frz.

Wigger, nunmehr in Menzingen) Hochw. Herrn Pfar-
rer A. Benz in Romoos.

Freiburg. Die Lchrcrpcnsionskassc
war in der Februarscssion, anläßlich der Prüfung der

Rechnung für das Jahr 1927, Gegenstand einer län-
gern Berichterstattung und Diskussion. Kommissions-
referent war Herr Karl Chassot. Wir haben in diesem

Blatte im Mai 1928 berichtet, daß das Vermögen der
Kasse Fr. 1,677,838 betrage. Die ordentliche Staats-
subvention betrug für das Jahr 1927 Fr. 98,386 und
die außerordentliche Fr, 26,666. Auch war von einer
Expertise die Rede. Damals wurde gesagt, daß die

Aussichten günstig seien. Von einer Erhöhung der
Pensionsbciträge oder der Dienstjahre könne sicherlich
abgesehen werben. So wurde in der Iahrcsversamm-
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